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Nr. I – 520 – De                                                                     Zirndorf, im Februar 2024 
Stadt Zirndorf 
Haupt- und Controllingausschuss  
 
 
 
An sämtliche 
Zirndorfer Vereine und Schulen 
 
 
 

Stadtmeisterschaft im Schwimmen  
 
 

Sehr geehrte Vereinsvorsitzende und Schulleiter, 
 
der Haupt- und Controllingausschuss der Stadt Zirndorf führt auch dieses Jahr 
wieder die Stadtmeisterschaft im Schwimmen durch. Die Veranstaltung wird 
diesmal am  
 
 
 
                         Donnerstag, den 4. Juli 2024 ab 19:30 Uhr 
 
und am                Samstag, den 6. Juli 2024 ab 9:00 Uhr 
 
 
 
im Freibadgelände des Bibert Bades an der Neptunstraße von der 
Schwimmabteilung des TSV 1861 Zirndorf, der DLRG Zirndorf und der 
Wasserwacht Zirndorf ausgerichtet. 
 
 
Es ergeht hiermit die freundliche Einladung an alle Zirndorfer Schulen und 
Vereine und gleichzeitig die Bitte um recht zahlreiche Beteiligung. 
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Ausschreibung Stadtmeisterschaft Schwimmen 
 
Organisation: 
Veranstalter:   Haupt- und Controllingausschuss der Stadt Zirndorf 

Ausrichter:   TSV Zirndorf Schwimmen/ DLRG Zirndorf/ Wasserwacht Zirndorf 

Austragungsort:   Städtisches Freibad in Zirndorf, Neptunstraße 8 

Termine:  
Veranstaltungsabschnitt 1:      Donnerstag, 4. Juli 2024 
    Einlass ab 19:00 Uhr zum Einschwimmen 
    Beginn der Wettkämpfe um 19:30 Uhr 
 
Veranstaltungsabschnitt 2:  Samstag, 6. Juli 2024 
    Einlass ab 8:00 Uhr zum Einschwimmen 
    Beginn der Wettkämpfe um 9:00 Uhr 

Anmeldung:  
Meldungen:   Die Meldungen für Schulen und Vereine erfolgen über ein vorbereitetes 

Meldeprogramm, welches auf der Internetseite des TSV Zirndorf Schwimmen heruntergeladen 
werden kann.  
Nach Eingabe der Startmeldungen ist die erzeugte Meldedatei „Exchange.ew2“ an die folgende 
Adresse zu senden: 
giererjoerg@aol.com 

Andere Teilnehmer: Startberechtigte Einwohner der Stadt Zirndorf, senden ihre Meldungen mit 
Nachnamen, Vorname, Wohnort, Geschlecht, Geburtsjahr, Wettkampf-Nr. mit Bezeichnung und der 
Meldezeit, bitte formlos und mit dem Betreff: 
„Anmeldung für die Stadtmeisterschaft im Schwimmen 2024“ oder per Meldeprogramm, das auf der 
Internetseite des TSV Zirndorf Schwimmen heruntergeladen werden kann, an 
giererjoerg@aol.com 
 

Meldeschluss:  Donnerstag, 27. Juni 2024 um 18 Uhr für beide Veranstaltungstage. 
 Eine Nachmeldung ist nicht möglich. Wir weisen deshalb ausdrücklich darauf hin, den 

Meldeschluss unbedingt einzuhalten!  
 
Meldezeiten:  Unabhängig von den Jahrgängen, werden die Läufe nach den angegebenen Meldezeiten besetzt. 

 
Meldeergebnis:  wird voraussichtlich am Dienstag, 2. Juli 2024 auf der Homepage des tsv zirndorf-schwimmen.de 

veröffentlicht. 
 

Wettbewerbe:  

 
Abschnitt 1: Donnerstag, 4. Juli 2024 

Einlass: 19:00 Uhr Einschwimmen: 19:05 – 19:25 Uhr 

Kampfrichter-Sitzung: 19:15 Uhr                     Beginn: 19:30 Uhr 

 

WK 1 + 2 1000 m Freistil W / M 2010 und jünger 

WK 3 + 4 1000 m Brust W / M 2010 und jünger 

WK 5 + 6 1000 m Freistil W / M 2009 und älter 

WK 7 + 8 1000 m Brust W / M 2009 und älter 

 
Der Veranstalter/ Ausrichter behält sich vor, die Wettkämpfe 1-8 mit doppelter Bahnbelegung durchzuführen, 
um ggf. die Veranstaltungszeit zu reduzieren. Bei Doppelbahnbelegung erfolgt der Start zeitversetzt.  
Hierbei startet der langsamere Lauf, vor dem schnelleren Lauf. Entsprechende Regelungen sind dem  
Meldeergebnis zu entnehmen. 
Mögliche Überhänge können mit anderen Läufen zusammengelegt werden. 
Bei den Wettkämpfen 1-8 können die Läufe auf Mixed gesetzt werden, werden aber getrennt gewertet. 
 
 

mailto:giererjoerg@aol.com
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Abschnitt 2: Samstag, 6. Juli 2024  

Einlass: 8:00 Uhr Einschwimmen: 8:10 – 8:50 Uhr 

Kampfrichter-Sitzung: 8:30 Uhr                 Beginn: 9:00 Uhr 

 

WK 9 100 m Brust Weiblich 2013 u. ä. 

WK 10 100 m Brust Männlich 2013 u. ä. 

WK 11 50 m Brust Weiblich 2018 u. ä. 

WK 12 50 m Brust Männlich 2018 u. ä. 

WK 13 50 m Rücken Weiblich 2010 u. jünger 
2009 u. älter 

WK 14 50 m Rücken Männlich 2010 u. jünger 
2009 u. älter 

 

 
-----     30 Minuten Pause – mit Siegerehrungen der Wettkämpfe 1 – 14     -----  

 

Abschnitt 3:   Samstag, 6. Juli 2024  

Beginn: ca. 30 Minuten nach Abschnitt 2 

 

WK 15 100 m Freistil Weiblich 2013 u. ä. 

WK 16 100 m Freistil Männlich 2013 u. ä. 

WK 17 50 m Freistil Weiblich 2018 u. ä. 

WK 18 50 m Freistil Männlich 2018 u. ä. 

WK 19 50 m Schmetterling Weiblich Offene Wertung 

WK 20 50 m Schmetterling Männlich Offene Wertung 

 

10 Minuten Pause – Anschließend Siegerehrung der Wettkämpfe 15 – 20  

 

Wettkampfbestimmungen:  

Bestimmungen: Die Veranstaltung wird vom Haupt- und Controllingausschuss der Stadt Zirndorf durchgeführt. 

 Die Stadtmeisterschaft ist eine Breitensport Veranstaltung und unterliegt nicht dem Regelwerk des 
Deutschen Schwimmverbandes. 

 Jede/r Teilnehmer/in muss sich für den Wettbewerb anmelden. Ein Meldeprogramm wird auf der 
Homepage des TSV Zirndorf-Schwimmen zur Verfügung gestellt. 

 Die Unterlagen müssen vollständig ausgefüllt sein. Die Meldungen werden ausschließlich in 
elektronischer Form an die Meldeanschrift angenommen. 

 

Wettkampfanlage: Das Becken hat 8 Startbahnen und eine Länge von 50 Metern, bei einer Wassertiefe von 1,80 – 2.00 
Metern. Die Bahnen sind mit Leinen voneinander getrennt. 

Die Wassertemperatur beträgt ca. 24 Grad.  

 Es erfolgt Handzeitmessung. 
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Schwimmkleidung:  Die Schwimmanzüge der Frauen dürfen die Schultern nicht komplett bedecken und der Rücken 
muss frei sein. Reißverschlüsse und andere Befestigungssysteme sind verboten. 

 Bei den Männern müssen die Hosen unterhalb des Bauchnabels und über den Knien enden. 

 Neoprenanzüge sowie zwei oder mehrere Schwimmanzüge übereinander zu tragen, ist nicht erlaubt. 

 Reißverschlüsse und andere Befestigungssysteme sind verboten. 

 

Startberechtigung: Starberechtigt sind alle Einwohner der Stadt Zirndorf, Schüler/innen der Zirndorfer Schulen, sowie 
Vereinsmitglieder der Zirndorfer Vereine. 

 

Startregel: Die einzelnen Starts erfolgen nach der Zwei-Start-Regel. 

 Das heißt: Falls ein Schwimmer vor dem ersten Startsignal startet, sind alle Schwimmer dieses 
Laufes aufzuhalten und zurückzurufen. 

 Beim zweiten Start wird der Lauf fortgesetzt und jeder betroffene Schwimmer, der vor dem 
Startsignal gestartet ist, wird nach Beendigung des Laufes disqualifiziert. 

 Der Start kann vom Startblock, neben dem Startblock oder aus dem Wasser erfolgen. 

 

Wertungsklassen: Die Wettkämpfe werden getrennt nach Alter und Geschlecht gewertet. 

 In den Jahrgängen: 

 2014 und jünger erfolgt ein Jahrganswertung. 

 Für die folgenden Jahrgänge ab 2013 und älter werden immer zwei Jahrgangsstufen zusammen 
gewertet. 

 2012 und 2013 

 2010 und 2011 

 2008 und 2009 

 Ab dem Jahrgang 2007 und älter werden alle Teilnehmer zusammen gewertet. 

 Die Teilnehmer der Jahrgänge 2013 und älter dürfen pro Schwimmart nur zu einer Distanz antreten: 
entweder 100 Meter oder 50 Meter, sie dürfen nicht beide Strecken in der gleichen Schwimmart 
absolvieren. 

 Erlaubt: z.B.   100 F + 100 B;   100 F + 50 B;   50 F + 50 B;   50 F + 100 B 

 Nicht erlaubt: z.B.   100 F + 50 F;   100 B + 50 B 

 

Gesamtwertung: Stadtmeistertitel werden über die 100 Meter Strecken Brust und Freistil, männlich und weiblich 
vergeben, in der Wertung 2013 und älter. 

 Die Stadt Zirndorf stellt jeweils für die drei besten Schwimmer/innen in allen Wertungsklassen 
Medaillen bereit. 

 Alle anderen Teilnehmer erhalten Urkunden mit den erreichten Ergebnissen. Diese gibt es allerdings 
nicht während der Veranstaltung. Sie werden zeitnah an die Schulen und Vereine versandt. 

 

Schulwanderpokal: Innerhalb der Schülerwettbewerbe wird ein Wanderpokal nach dem vom Tourismusausschuss 
erlassenen Austragungsrichtlinien zwischen den Teilnehmern der hiesigen Schulen ausgetragen. 

 

Siegerehrung: Die Siegerehrung ist Bestandteil der Veranstaltung. Die Teilnahme ist Pflicht. Nicht abgeholte 
Medaillen werden nicht nachgereicht. Geehrt werden die ersten drei Platzierungen einer jeden 
Wertungsklasse. 

 

Hygienekonzept: Die Durchführung der Veranstaltung erfolgt mit dem zum Zeitpunkt des Wettkampfes geltenden 
Hygieneschutzbestimmungen. 

 

Sportgesundheit:   Alle Sportler schwimmen auf eigene gesundheitliche Verantwortung. 

 

Haftung/ Versicherung: Die Versicherung ist Angelegenheit der meldenden Vereine. Für die in den Wettbewerben startenden 
Teilnehmer, die nicht einem Sportverein angehören, besteht Versicherungsschutz. 
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Unfalldienst: Bayrisches Rotes Kreuz, Wasserwacht. 

 

Ergebnisdienst: Ein Protokoll wird während der Veranstaltung im Freibad ausgehängt. Dieses wird anschließend auf 
der Website der Stadt Zirndorf und des TSV Zirndorf-Schwimmen veröffentlicht. 

 

Datenschutz: Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten, werden 
gespeichert und zur Durchführung der Veranstaltung verarbeitet. 

 Die gespeicherten personenbezogenen Daten werden zur Erstellung eines Meldeergebnisses und 
des Protokolls, sowie der Einstellung dieser Listen ins Internet weitergegeben. 

 Es werden Name, Vorname, Geburtsjahr, Geschlecht, ggf. Verein, Startzeiten und Ergebnis 
(Platzierung und Endzeit) des Teilnehmers zur Erstellung von Starter- und Ergebnislisten in allen 
relevanten begleitenden Medien der Veranstaltung (z.B. Druckerzeugnissen, sowie im Internet, im 
TV oder im Rundfunk) abgedruckt bzw. veröffentlicht. 

 Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in eine Speicherung und Verwertung der 
personenbezogenen Daten zu diesen Zwecken ein. 

 

Bild- und Tonrechte: Der Teilnehmer überträgt mit seiner Anmeldung das Recht an den Veranstalter und erteilt ihm die 
Erlaubnis, den Namen sowie die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung, vom 
Veranstalter oder den Medien aufgenommene Fotos, Filmaufnahmen oder sonstige bildliche und 
akustische Aufzeichnungen ohne Anspruch auf Vergütung uneingeschränkt zu verbreiten und zu 
veröffentlichen. 

 Sämtliche Bild- und Tonrechte der Veranstaltung (zeitlich, räumlich und inhaltlich uneingeschränkte 
Nutzungs- und Verwertungsrechte einschließlich des Rechts zur öffentlichen Wiedergabe im 
Ganzen oder in Teilen) liegt ausschließlich beim Veranstalter und den ausrichtenden Vereinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Zwingel 

Erster Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 


